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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2023. 

Charnet ist der Schweizer Fachverband für Pflanzenkohle. Wir engagieren uns für eine sinnvolle und energieeffiziente Produktion von qualitativ hochwerti-
ger Pflanzenkohle und für deren nachhaltigen Anwendung. Charnet legt daher grossen Wert auf die Qualitätssicherung.  

Wir bitten Sie, unsere nachfolgenden Anträge und Begründungen zur Anpassung der Dünger-Verordnung zu prüfen und zu berücksichtigen.  

Freundliche Grüsse 

Trimurti Irzan 

Präsidentin Charnet 
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Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) Düngerbuch-Ver-
ordnung WBF,  
 
DüBV (916.171.1)  
 
Anhang 2: Komponentenmate-
rialkategorien (CMC),  
 
CMC 14: Durch Pyrolyse oder 
Vergasung gewonnenes Mate-
rial  

Die Prüfungen der Einhaltung der Herstellungsvorga-
ben und Qualitätskriterien bei Pflanzenkohle haben bei 
Produktionsanlagen mit einer Jahresproduktion von 
mehr als 25 Tonnen TS jährlich zu erfolgen. 
 
Die Vorgabe der jährlichen Prüfung der Vorgaben durch die 
Betriebe ergänzt die gesetzliche Regelung zum ordentli-
chen Bewilligungsverfahren, welches alle 10 Jahre erneut 
durchzuführen ist.  
 
Die bestehenden Kriterien zur Sicherstellung der Qualität 
von Pflanzenkohle beim Einsatz in der Landwirtschaft und 
die jährlichen Prüfungen bleiben damit in der Schweiz be-
stehen.  
 
Die Prüfergebnisse sind dem BLW und den kantonalen 
Vollzugsorganen auf Anfrage vorzulegen.  

Wir befürworten, dass Pflanzenkohle als Produkt ge-
nannt wird und im Rahmen des CMC 14 bewilligt wird, 
plädieren jedoch für die Beibehaltung der bisherigen 
Qualitätskriterien und deren jährliche Überprüfung.  
 
Bisher verlangt das BLW gemäss seinem Merkblatt «Voraus-
setzungen und Vorschriften für die Bewilligung von Bio-
kohle» die EBC-Zertifizierung von Pflanzenkohle auf dem 
Schweizer Markt. Damit geht unter anderem einher:  

- Jährliches Audit der Anlage mit persönlichem Be-
such eines Kontrolleurs eines staatlichen akkreditier-
ten Kontrollorgans  

- Repräsentative Probenahme der Pflanzenkohle 
durch ausgebildeten Probenehmer von jeder Charge 
Pflanzenkohle, d.h. bei jeder Anlage mit gleichblei-
bendem Ausgangsmaterial mindestens einmal pro 
Jahr  

- Analyse mit speziell auf die Pflanzenkohle ange-
passten Untersuchungen durch ein akkreditiertes 
Labor.  

 
Die bisher vorgeschlagenen Regelungen erlauben zwar die 
jährliche Kontrolle durch die Kantone, schreiben diese aber 
nicht zwingend vor und überlassen die kritischen Analyse-
methoden der EU (vgl. nächsten Punkt). Damit wird de facto 
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die Sicherheit des Produkts Pflanzenkohle nur noch in deut-
lich geringerem Masse gewährleistet.  

Analog zur den Recyclingdüngern sollte die regelmässige 
Kontrolle und Analyse der Pflanzenkohle und die Datenüber-
mittlung an das BLW und die kantonalen Behörden vorge-
schrieben werden. 
 
Die Qualität von Pflanzenkohle kann beim Wechsel des Aus-
gangsmaterials oder bei Veränderung der Produktionspara-
mater stark abweichen. Es ist wichtig, dass die Qualität und 
die Grenzwerte (als Beispiel PAK) jederzeit eingehalten wer-
den und das Produkt damit für den landwirtschaftlichen Ein-
satz geeignet ist.  

Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) Düngerbuch-Ver-
ordnung WBF,  
 
DüBV (916.171.1) 
 
2. Abschnitt  
 
Art. 41 Probenahme und Ana-
lysen  

Agroscope-Referenzmethode für die Probenahme und 
Analyse  
 
Agroscope soll auf Anfrage des BLW eine Referenzme-
thode für die Probenahme und Analyse von Pflanzenkohle 
entwickeln und publizieren.  
 
Es ist wichtig festzulegen, welche Vorgaben bei den Analy-
sen für die Hersteller in der Schweiz, die Prüfungen durch 
das BLW und für die Importeure anzuwenden sind.  
 
«Die Probenahme- und Analysevorschriften für die PFC 
100 Hofdünger und PFC 101 Recyclingdünger sowie CMC 
14 Durch Pyrolyse oder Vergasung gewonnene Materia-
lien richten sich nach den Schweizerischen Referenzme-
thoden der Agroscope. Es können auch andere Proben-
ahme- und Analysevorschriften angewandt werden, wenn 
sie zu gleichwertigen Ergebnissen führen.»  

Durch das Einführen einer Agroscope Referenzmethode 
wird das Probenahme- und Analyseverfahren festgelegt 
und die zugelassenen Labore dafür von Agroscope an-
erkannt.  
 
Bisher wurde die Sicherheit im EBC auch bezüglich PAK 
sehr geschätzt (Matrix-angepasste Analysemethode, akkre-
ditierte Labore).  
 
Die bestehenden, durch das EBC akkreditierten Labore, ar-
beiten bereits nach einem einheitlichen Qualitäts-Standard, 
welcher mit der Einführung einer Agroscope Referenzme-
thode auch in Zukunft sichergestellt würde. 
 
Ohne eine Agroscope Referenzmethode macht sich die 
Schweiz unnötig abhängig von den weiteren Entwicklungen 
auf EU-Ebene. Noch sind die PAK-Grenzwerte der EU nicht 
mit einer Analysemethode verknüpft. Damit könnte das aktu-
elle, sehr hohe, durch EBC-Analysen garantierte Sicherheits-
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niveau (Toluol-Heißextraktion für 6 Stunden) noch untergra-
ben werden, falls auf EU-Ebene eine weniger leistungsfähige 
Analysenmethode festgeschrieben werden sollte.  
 
Die Rückfrage bei Agroscope hat ergeben, dass die Institu-
tion für die Implementierung einer Referenzmethode für 
Pflanzenkohle offen wäre und dies als sinnvoll erachtet.  

Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) Düngerbuch-Ver-
ordnung WBF, DüBV 
(916.171.1) 
 
2. Kapitel 
 
Art. 4 Pflichten der Importeure 
(allenfalls an anderer Stelle zu 
regeln)  

Importeure weisen mit anerkannten Labor-Analysen 
jährlich nach, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Her-
stellung der Pflanzenkohle eingehalten wurden.  
 
Dazu wird Artikel 4 ergänzt: 
«4 Probenahme und Analyse von PFC 100 Hofdünger 
und PFC 101 Recyclingdünger sowie CMC 14 durch Py-
rolyse oder Vergasung gewonnene Materialien werden 
gemäss den entsprechenden Agroscope-Referenzme-
thoden in anerkannten Labors durchgeführt. Ueber die 
Einhaltung der Anforderungen gemäss Anhang 2 CMC 
14 ist jährlich Bericht zu erstatten.» 
 
Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, als Bei-
spiel die Bedingung, dass im Reaktor mindestens 10 Minu-
ten lang eine Temperatur von mindestens 500 °C erreicht 
wird, kann mittels EBC-Laboranalysen oder der in Zukunft 
zur Verfügung stehenden Agroscope Referenzmethode 
jährlich nachgewiesen werden.  

Für den Grossteil der Düngerstoffe, welche importiert wer-
den, ist die Anpassung an das EU-Recht nachvollziehbar.  
 
Pflanzenkohle hingegen wird zunehmend in der Schweiz 
selbst hergestellt. Es muss gewährleistet werden, dass im-
portierte Pflanzenkohle nachweislich den hohen Qualitätsan-
forderungen der Schweiz entspricht. Eine Ungleichbehand-
lung kann neben den höheren Produktionskosten in der 
Schweiz zusätzlich dazu führen, dass im Inland produzierte 
Pflanzenkohle unrentabel und nicht mehr konkurrenzfähig 
wäre.  

 

Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) 
 
Anhang 2: Komponentenmate-
rialkategorien (CMC), 
 
CMC 14: Durch Pyrolyse oder 
Vergasung gewonnenes Mate-
rial  

Im erläuternden Bericht wird beschrieben, dass Pflan-
zenkohle bzw. Produkte der Pyrolyse und Vergasung 
immer und ausschliesslich in die Kategorie CMC 14 fal-
len und darauf basierend deren Bewilligung vollzogen 
wird. 
 
Es soll in der Schweiz von Beginn weg klar sein, welche ge-
setzlichen Vorgaben gelten. Eine Umgehung wäre insbe-
sondere für den Einsatz in der Landwirtschaft nicht wün-
schenswert.  

In der EU wird z.T. interpretiert, dass z.B. Pflanzenkohle 
aus primären Stoffen (Waldholz) als Rohstoff im Sinne 
CMC1 betrachtet werden kann, damit würden alle CMC 
14-spezifischen Grenzwerte (PAK) umgangen. 
 
Im gemeinsamen Gespräch zwischen Carbon Standards In-
ternational und dem BLW wurde festgestellt, dass die Vor-
gabe zur Einteilung und Beurteilung im CMC 14 am besten 
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im erläuternden Bericht des BLW aufgenommen wird. 

Dünger-Verordnung, 
DüV(916.171) Düngerbuch-
Verordnung WBF,  
 
DüBV (916.171.1)  
 
Anhang 2: Komponentenmate-
rilakategorien (CMC),  
 
CMC 3: Kompost  

Der Einsatz von zugelassener Pflanzenkohle in der 
Kompostierung soll entsprechend der heutigen Praxis 
weiter uneingeschränkt möglich sein.  
 
Die Liste zu CMC 3 wird ergänzt:  
 
«vii: Ergänzend zu den in Anhang II Teil II CMC 3 der Ver- 
ordnung (EU) 2019/1009 beschriebenen Materialien und 
Additiven dürfen Materialien der CMC 14 mengenmässig 
uneingeschränkt in der Kompostierung eingesetzt werden.»  

Für die Anwender muss klar sein, dass die maximale 
Einsatzmenge von 5 Prozent nicht gilt und Pflanzen-
kohle nicht auf der Liste der biogenen Abfälle gelistet 
sein muss.  
 
Die Kompostierung und die Fütterung von Pflanzenkohle 
stellen die im Moment die effektivsten Anwendungsfelder für 
Pflanzenkohle dar.  

 

Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) Düngerbuch-Ver-
ordnung WBF,  
 
DüBV (916.171.1)  
 
7. Kapitel Schlussbestimmun-
gen  
 
Art. 44 Übergangsbestimmun-
gen  

Im erläuternden Bericht wird beschrieben, dass EBC 
zertifizierte Produkte in Verkehr gebracht werden kön-
nen, bis die Bewilligung durch das BLW ausgestellt 
und die anerkannte Referenzmethode von Agroscope 
entwickelt und am Markt eingeführt wurde. 
 
Es soll für die Betriebe klar sein, wie das Vorgehen in der 
Übergangszeit zur neuen Verordnung geregelt ist. Damit 
wird sichergestellt, dass die Qualität der eingesetzten Pflan-
zenkohle jederzeit über jeden Zweifel erhaben ist.  

Die Hersteller wissen, was auch in der Übergangszeit 
entsprechend gilt.  

 

Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) 
 
Anhang 2.6 
 
Ziffer 3.2.4 

Die maximal zulässige Ausbringung von durch Pyro-
lyse oder Vergasung gewonnenen Materialien mindes-
tens 1 t pro Hektare pro Jahr betragen dürfen (auch im 
langjährigen Mittel). 
 
Dieser Wert entspricht der Maximaldosis der CO2-Verord-
nung bis 2030. Danach ist eine schrittweise Erhöhung die-
ser Dosis im Sinne einer Gleichbehandlung mit anderen 
Düngemitteln mit gleichen Grenzwerten für Schadstoffe an-
gezeigt. 

Bereits die Ausbringbegrenzung auf maximal 1 t Pflan-
zenkohle pro Hektare pro Jahr ist sehr tief angesetzt und 
müsste bei Gleichbehandlung mit z.B. der aktuell zulässigen 
Kompostdosierung bei ca. 8 t pro Hektare liegen dürfen. 
Eine weitere Einschränkung auf nur 0.5 t pro Hektare im 20-
Jahresmittel ist daher nicht begründbar. 
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Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171) 
 
Anhang 2.6 
 
Ziffer 2.2.2.3 

Die Grenzwerte in Anhang 2 Ziffer 2.2.2.3 sollen für alle 
in der Landwirtschaft und im Boden eingesetzten Pflan-
zenkohlen – auch Futterkohlen - gelten. (Futtermittel-
verordnung und Düngeverordnung) 

Die Umgehung dieser Grenzwerte soll ausgeschlossen 
werden. Alle aus Pyrolyse und Vergasung stammenden 
Produkte müssen als CMC 14 gelten und darauf basierend 
deren Bewilligung vollzogen werden. 

Wir begrüssen es, dass die strengen Anforderungen für 
Schadstoffgehalte organischer Schadstoffe sowie Schwer-
metalle von EBC Agro Bio für die Schweiz als Standard vor-
geschlagen werden. (S. 88). 

Es ist jedoch unverständlich, dass Futterkohle die Anforde-
rungen als Dünger nicht erfüllen muss. 

 

Dünger-Verordnung, DüV 
(916.171)  
 
7. Kapitel Schlussbestimmun-
gen  
 
Art. 44 Übergangsbestimmun-
gen 
 
Anhang 3 
 
Teil 1 Allgemeine Kennzeich-
nungsanforderungen 

Eine Deklarationspflicht auf dem Produkt mit Angaben 
zum Herstellungsprozess (Pyrolyse, resp. Vergasung, 
Temperaturbereich, Ausgangsmaterial) bei den be-
troffenen PFC, die CMC 14 in einem Anteil von mind. 
5% erhalten, ist zu ergänzen. 

 

Dass in Anhang 2 in CMC 14 zwischen Vergasung und Pyro-
lyse unterschieden wird, erachten wir als sinnvoll. In der Pra-
xis sind die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Produkte 
erkennbar, die mit Laboruntersuchungen jedoch noch nicht 
belegt werden. Solange es noch Wissenslücken über die 
Wirkung von Pflanzenkohle gibt, und mit der neuen Verord-
nung neben naturbelassenem Holz weitere Ausgangsmateri-
alien zur Herstellung von Pflanzenkohle freigegeben werden, 
wird eine genauere Deklaration wichtig. 

 

    

    

    

    

 



 
 

14/25 

 
 

BR 07 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

15/25 

 
 

BR 08 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

16/25 

 
 

BR 09 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

17/25 

 
 

BR 10 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft / Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture / 
Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura (919.118) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agri-
culture / Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (910.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF und des UVEK zur Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance du DEFR et du DETEC 
relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (916.201) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Futtermittelbuch-Verordnung / Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux / Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimenta-
zione animale (916.307.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 Zugelassene, in Verkehr gebrachte Futterkohle muss min-
destens die gleichen Anforderungen gemäss Düngerverord-
nung CMC14 erfüllen 

Aktuell gibt es in der Schweiz zugelassene, verkaufte Futter-
kohlen, die die zusätzlichen Grenzwerte zu Schadstoffbelas-
tungen lauf Anhang 2.6 der ChemRRv für aus Pyrolyse oder 
Vergasung gewonnenen Material nicht einhalten. 

Das ist unverständlich und für die Lebensmittelsicherheit ein 
grosses Risiko!! 

 

Deklaration Bei Futterkohle muss der Gehalt an Corg, sowie die Her-
stellungsart (Verfahren Pyrolyse oder Vergasung, Aus-
gangsmaterial, Prozesstemperatur) deklariert werden 
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